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Direktor schlieft Vertrage mit Gesellschaften, bei denen er
selbst zum Vorstand gehort: Kiindigung wirksam

Je mehr Macht und Freiheiten ein Arbeitnehmer bekommt, umso mehr ist Vertrauen in diesen gefragt. Leider ist es nicht selten der Fall,
dass Arbeitgeber spater feststellen miissen, dass sie sich mit Blick auf die Person dann doch getduscht haben. Im nachfolgenden Fall hat
der Arbeitnehmer den Arbeitgeber nicht darauf hingewiesen, dass er von zwei Seiten profitiert.

§ Der Fall:

VZB nicht hingewiesen habe, obwohl er dazu verpflichtet

Das Versorgungswerk der Zahnarztekammer (VZB) be-
schaftigte seit dem 01.01.2000 einen Arbeitnehmer. Das
Versorgungswerk erbringt seinen Mitgliedern (den Zahn-
arzten) bei Vorliegen der Voraussetzungen neben der Al-
ters- und Berufsunfahigkeitsrente u. a. auch Hinterbliebe-
nenrente und Kapitalabfindungen.

Zuletzt war der Arbeitnehmer als Direktor beim VZB tatig.
In dieser Funktion beriet er den bei dem VZB gebildeten
Verwaltungsausschuss u. a. bei der Kapitalanlage fiir die Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung der Pflichtmitglieder
des VZB, der Zahnarzte und Zahnarztinnen. Zeitgleich zu
seiner Funktion beim VZB war er allerdings auch Geschafts-
flhrer, Aufsichtsratsmitglied und Vorstandsmitglied bei
zahlreichen Gesellschaften, in die das VZB zum Zwecke der
Kapitalanlage investiert hatte.

Im Laufe des Jahres 2025 ermittelten Wirtschaftspriifer,
dass die Anlagen mutmaglich deutlich weniger wert sind,
als dies in der Vergangenheit angenommen worden war.
Beflrchtet wurde und wird eine Versorgungsliicke von ei-
ner Milliarde Euro, die insbesondere das Ergebnis riskanter
Anlagestrategien sei.

Das VZB kundigte daraufhin das Arbeitsverhaltnis mit
dem Direktor am 11.09.2025 auRerordentlich, hilfsweise
unter Einhaltung der vereinbarten Kiindigungsfrist zum
30.09.2026. Es warf diesem den Missbrauch seiner Stellung
als Direktor und seiner Position in den Beteiligungsunter-
nehmen mit dem Ziel personlicher Bereicherung vor.

Der Direktor klagte gegen die Kiindigungen.

§ Das Urteil:

Das Arbeitsgericht (ArbG) Berlin kippte die fristlose Kiindi-
gung, hielt jedoch die ordentliche Kiindigung fuir wirksam.

Die auRBerordentliche fristlose Kiindigung sei unwirksam,
weil diese nicht innerhalb der 2-Wochen-Frist ausgespro-
chen worden sei. Die ordentliche Kiindigung hingegen sei
wirksam.

Der Arbeitnehmer habe seine Stellung als Direktor und in
Leitungsgremien zahlreicher Beteiligungsunternehmen
missbraucht. Er habe sich durch die Doppelstellung be-
wusst in einen Interessenkonflikt begeben, worauf er das

gewesen ware (ArbG Berlin, Urteil vom 30.01.2026, Az. 21 Ca
13264/25).

Meine Empfehlung!

Der dargestellte Fall ist ein Paradebeispiel dafir, wie Arbeitneh-
mer ihre Machtposition gleich in mehrfacher Hinsicht fir sich
ausnutzen. Fraglich bleibt allerdings, weshalb diese Konstellation
nicht bereits vorher jemandem aufgefallen war. Letzteres kdnnte
auch auf ein erhebliches Organisationsversagen des Arbeitgebers
hindeuten, in dem dieser solch erhebliche Vertragsabschlisse
nicht von mehreren Kontrollmalinahmen abhangig gemacht hat-
te.

Es ware eigentlich ein Leichtes gewesen, Uberpriifen zu lassen, ob
hier nicht ein Interessenkonflikt aufgrund des Mitwirkens des Di-
rektors bei den Gesellschaften besteht. Auf der anderen Seite sind
die kompletten Urteilsgriinde noch nicht veroffentlicht, weshalb
aus auBenstehender Perspektive noch unklar ist, ob und ggf. wie
der Direktor eine doppelte Stellung eventuell verschleiert und ge-
heim gehalten hat.

TIPP @

Frei nach Lenin: Vertrauen ist gut, Kontrolle jedoch immer
besser! Ein Direktor oder Geschaftsfiihrer vertritt die Ein-
richtung bzw. Gesellschaft nach aufBen und hat deshalb
naturgemal? zahlreiche Rechte und Maglichkeiten. Bereits
in Gesellschaftsvertragen lasst sich jedoch sehr gut regeln,
dass und inwieweit die Befugnisse eines Geschaftsfuhrers
eingeschrankt werden.

Auf diesem Wege konnen Sie als Gesellschafter sowohl Ihre Ge-
schaftsfuhrer als auch Direktoren an bestimmte Zustimmungs-
vorbehalte binden.

Aber Achtung: Hier ist strikt zu trennen. Derartige Zustimmungs-
vorbehalte, z. B. mit Blick auf den Abschluss besonders erhebli-
cher Vertrage, gelten nur im Innenverhaltnis. Im AulRenverhaltnis
bleibt der Geschaftsflihrer grundsatzlich unbeschrankt vertre-
tungsbefugt.

Halt er sich jedoch an die bestehenden Regeln im Innenverhaltnis
nicht, macht er sich in diesem Verhaltnis schadensersatzpflichtig
und/oder muss mit einer Kiindigung rechnen.
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BETRIEBSRATSWAHL |

Keine eigene Betriebsratswahl am Standort, der nicht
mindestens etwas selbststandig organisiert ist

Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) ist der Betrieb. Leider wird in diesem Gesetz an keiner Stelle definiert, was unter
einem Betrieb in diesem Sinne zu verstehen ist. Aus diesem Grund kommt es auch immer wieder zu Streitigkeiten im Zusammenhang
mit der Einleitung von Betriebsratswahlen an einzelnen Standorten eines Unternehmens, wie folgender Fall zeigt.

= Der Fall:

Ein Arbeitgeber bot sogenannte plattformbasierte Dienst-
leistungen im Bereich der Bestellung und Lieferung von
Speisen an. Es bestand ein am Unternehmenssitz angesie-
delter Personalbereich. Daneben existierten bundesweit
sog. "Hub-Cities" (Hauptumschlagbasen) und sog. "Remo-
te-Cities" (Liefergebiete).

In den ,Remote-Cities” wurden ausschlie8lich Ausliefe-
rungsfahrer, die iberwiegend mittels einer App mit dem Ar-
beitgeber kommunizieren, beschaftigt. In den ,Hub-Cities*
waren darliber hinaus Mitarbeiter mit Verwaltungs- und
Backoffice-Tatigkeiten betraut.

In den Jahren 2022 und 2023 fanden mehrere Betriebsrats-
wahlen in einzelnen der ,Remote-Cities” statt. Dadurch
wurde u. a. in Braunschweig, Kiel und Bremen jeweils ein
Betriebsrat gewahlt.

Der Arbeitgeber focht diese Wahlen in insgesamt drei Ver-
fahren an und vertrat die Auffassung, diese seien wegen
Verkennung des Betriebsbegriffs unwirksam.

§ Das Urteil:

Rechtzeitig vor den diesjahrigen regelmaRigen Wahlen
entschied jetzt letztinstanzlich das Bundesarbeitsgericht
(BAG) im Sinne des Arbeitgebers. Nach Auffassung der Rich-
ter handelt es sich bei den einzelnen ,Remote-Cities“ nicht
um betriebsratsfahige Organisationseinheiten.

Die Zusammenfassung zu einem Liefergebiet mit eigenem
Dienstplan sei hierfir nicht ausreichend. Den ,Remote-Ci-
ties” fehle es bereits an einem Mindestmald organisatori-
scher Selbststandigkeit. Hierfur reiche es nicht aus, dass
die dort beschaftigten Auslieferungsfahrer gleichgelager-
te Interessen hatten (BAG, Urteil vom 28.01.2026, Az. 7 ABR
23/24,7 ABR 26/24,7 ABR 40/24).

g’i Meine Empfehlung!

Gem. § TAbs. 1BetrVG werden in Betrieben mit in der Regel min-
destens finf standigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von
denen drei wahlbar sind, Betriebsrate gewahlt.

Anknupfungspunkt fur die Betriebsratswahl ist somit der Betrieb.

TIPP @

Nach standiger Rechtsprechung des BAG ist als Betrieb die
organisatorische Einheit anzusehen, innerhalb derer der
Unternehmer allein oder zusammen mit seinen Mitarbei-
tern mithilfe sachlicher und immaterieller Mittel bestimm-
te arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt verfolgt (vgl. BAG,
Beschluss vom 25.05.2005, Az. 7 ABR 39/04).

Ausschlaggebendes Merkmal fur das Vorliegen eines Betriebs ist
also das Bestehen einer sogenannten organisatorischen Einheit.
MaRgebliches Kriterium flr eine organisatorische Einheit ist dabei
der sogenannte einheitliche Leistungsapparat.

Entscheidend ist also, wo schwerpunktmaRig tber

- Arbeitsbedingungen und
- Organisationsfragen

entschieden wird und in welcher Weise

- Einstellungen,
+ Entlassungen und
- Versetzungen

vorgenommen werden

Die Einordnung als Betrieb fallt deshalb oftmals dort schwer, wo
Unternehmen uber eine Vielzahl an Standorten verfligen. Regel-
maRig wird in diesen Fallen nicht jeder Standort mit einer eigenen
Leitung versehen. Vielmehr werden die relevanten Entscheidun-
gen von einem zentralen Standort aus getroffen. Bei sdmtlichen
in die Entscheidungen einbezogenen Standorten handelt es sich
dann nur um sogenannte Betriebsteile.

Grundsatzlich finden in Betriebsteilen keine eigenen Betriebsrats-
wahlen nur auf den Standort bezogen statt. Vielmehr wahlen die
Arbeitnehmer hier fiir den Betriebsrat des ,Hauptstandorts” mit.
Etwas anderes gilt jedoch, wenn die Voraussetzungen des § 4 Abs.
15.1BetrVG gegeben sind. Ein Betriebsteil gilt dann als Betrieb, in
dem ein eigener Betriebsrat gewahlt werden kann, wenn

1. dortin der Regel mindestens funf standige wahlberechtigte
Arbeitnehmer, von denen drei wahlbar sind, beschaftigt wer-
den und

2. dieser raumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt ist oder
durch Aufgabenbereich und Organisation eigenstandig ist.
Hierbei genligt ein Mindestmal an organisatorischer Selbst-
standigkeit, wie der dargestellte Fall zeigt.
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BETRIEBSRATSWAHL |1

Arbeitgeber verlangt Streichung von ca. 100 Arbeitnehmern
von Wahlerliste: Gericht verweist auf Wahlanfechtung

Bei Eingriffen in laufende Betriebsratswahlen sind die Gerichte zuriickhaltend. Sie lassen dem Wahlvorstand sogar offensichtliche Fehler
durchgehen, wenn nur so die Betriebsratswahl fortgesetzt werden kann. Anstatt im einstweiligen Verfiigungsverfahren Fehler zu behe-
ben, um eine rechtkonforme Betriebsratswahl zu ermdglichen, wird auf die Wahlanfechtung verwiesen. So auch im nachstehenden Fall.

§ Der Fall: g’i Meine Empfehlung!

Der Arbeitgeber, ein groRer deutscher Automobilclub, be- Anderungen im einstweiligen Verfiigungsverfahren, also direkte

trieb neben der Zentrale deutschlandweit noch mehrere Eingriffe in die laufende Wahl, nehmen die Gerichte nur selten

sog. Service-Center sowie Standorte. Seit 2010 wurde im- vor. Es mussen ganz offensichtliche Fehler hinsichtlich der Wahl-

mer fiir alle Standorte ein einheitlicher Betriebsrat gewahlt. durchfiihrung vorliegen, die jedem ins Auge stechen. Zu grof ist

Dem lagen Betriebsvereinbarungen zugrunde, wonach alle die Sorge, dass in eine Wahl eingegriffen wird, die sich im Nachhi-

Betriebsstatten einen einheitlichen Betrieb bildeten. nein dann doch als korrekt herausstellen wiirde. In folgenden Fal-
len haben die Arbeitsgerichte bereits einstweilige Verfigungen

Der Arbeitgeber war nunmehr jedoch der Auffassung, dass erlassen:

die Betriebsvereinbarungen unwirksam seien. Die Durch-

flhrung der Betriebsratswahl unter Einbeziehung auch - Verkennung des Betriebsbegriffs (z. B. Betrieb mit weniger als 5

von der Zentrale (Hauptbetrieb) raumlich weit entfernter Arbeitnehmern oder unselbststandiger Betriebsteil),

Service-Center und Standorte sei rechtswidrig. Bei Letzte- - Einsetzung des Wahlvorstands durch die Betriebsversamm-

ren handele es sich namlich um selbststindige Betriebs- lung anstatt durch den dafur zustandigen bestehenden

teile im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 Betriebsverfassungsgesetz Betriebsrat,

(BetrVaG). - Auflistung offensichtlich nicht wahlberechtigter Personen im

Wahlerverzeichnis (bspw. leitende Angestellte),
- Einleitung des Wahlvorgangs durch einen noch nicht rechts-
kraftig eingesetzten Wahlvorstand.

Der Arbeitgeber zog vor Gericht und wollte im Wege der
einstweiligen Verfuigung eine Korrektur der Wahlerliste be-
wirken. Er verlangte die Streichung von rund 100 Arbeitneh-
mern von der Wahlerliste, weil er deren Wahlberechtigung In weniger offensichtlichen Fallen verweisen die Gerichte oft auf
in Zweifel zog. die Wahlanfechtung als milderes Mittel. In diesem Fall findet eine
Uberprifung der Wahl im Nachgang statt. Bis zu einer endgilti-
gen Entscheidung bleibt der gewahlte Betriebsrat jedoch im Amt.

§ Das Urteil:
Wahlanfechtung: Bedenken Sie diese Punkte

Der Arbeitgeber blitzte beim Arbeitsgericht (ArbG) KéIn mit
diesem Antrag jedoch ab. Es stlinde nicht mit hinreichender
Sicherheit fest, dass die von dem Wahlvorstand aufgestellte
Wahlerliste tatsachlich fehlerhaft ist. Unter Beachtung die-
ser Unsicherheit seien im einstweiligen Verfahren die Fol- 1. Ihre Wahlanfechtung muss binnen 2 Wochen nach Bekannt-

Bei Ihrer Entscheidung, einen VerstofR im Wahlverfahren vor dem
Arbeitsgericht geltend zu machen, sollten Sie folgende Punkte be-
achten:

gen einer Streichung von Arbeitnehmern aus der Wahler-
liste gegen die Folgen einer Wahlanfechtung im regularen
Beschlussverfahren abzuwagen gewesen.

Eine mogliche Wahlanfechtung habe dabei das mildere
Mittel dargestellt. Andernfalls waren rund 100 Arbeitneh-
mer fur geraume Zeit ohne betriebsverfassungsrechtliche
Vertretung gewesen. Letzteres sei nicht hinnehmbar gewe-
sen.

Im Falle einer Wahlanfechtung hingegen wiirden alle be-
troffenen Arbeitnehmer bis zu einer gerichtlichen Ent-
scheidung uber die Wirksamkeit der durchgefiihrten Be-
triebsratswahl durch den unternehmenseinheitlichen
Betriebsrat vertreten (ArbG Kéln, Beschluss vom 28.01.2026,
Az.9 BVGa 2/26).

gabe des Wahlergebnisses erfolgen. Andernfalls gilt die Wahl
als wirksam.

Nur Verstofie gegen wesentliche Verfahrensvorschriften
berechtigen Sie zur Wahlanfechtung.

Die Anfechtung erfolgt durch Antrag beim zustandigen
Arbeitsgericht. Die Kosten fur das Wahlanfechtungsverfah-
ren tragt Ihr Unternehmen.

Im Falle einer Neuwahl bleiben Sie auch auf diesen Kosten
sitzen.

| ARBEITSRECHT
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DISKRIMINIERUNG

Kopftuchverbot nur in Ausnahmefillen gerechtfertigt

Grundsatzlich gilt auch mit Blick auf die Kleidung unter religiosen Gesichtspunkten der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz. Das
heif’t, Mitarbeiter diirfen nicht aufgrund ihrer Religion benachteiligt werden. Es sei denn, es gibt einen sachlichen Grund dafiir. Fiir die
Frage, ob die Tatigkeit auch mit Kopftuch ausgeiibt werden kann, kommt es maRgeblich darauf an, ob die unternehmerische Freiheit
durch die Kopftuch tragende Person konkret gefahrdet ist. Nur wenn eine konkrete Gefahrdung vorliegt, kann das Tragen eines religio-
sen Symbols untersagt werden.

unverhaltnismaRig, wenn die Bekundung nachvollziehbar
auf ein als verpflichtend empfundenes religioses Gebot
zurtickfihrbar sei.

= Der Fall:

Eine Arbeitnehmerin bewarb sich auf eine Stelle als Luft-
sicherheitsassistentin. Der Arbeitgeber verantwortete als
von der Bundespolizei beauftragtes Unternehmen die Pas-
sagier- und Gepackkontrolle am Flughafen Hamburg.

Erforderlich sei vielmehr eine hinreichend konkrete Gefahr.
Es sei nicht ersichtlich, dass bei einer Durchfiihrung der
Flugsicherheitskontrollen ohne ein allgemeines und undif-

Aufgrund ihres muslimischen Glaubens trug die Bewerbe- ferenziertes Kopftuchverbot die ebenfalls grundrechtlich

rin in der Offentlichkeit ausnahmslos ein Kopftuch. Ein von
dem Arbeitgeber mit dem Auswahlprozess beauftragtes
Unternehmen lehnte die Bewerbung ab, nachdem die Be-

geschitzte unternehmerische Freiheit des Arbeitgebers
konkret gefahrdet ware (BAG, Urteil vom 29.01.2026, Az. 8
AZR 49/25).

werberin im Bewerbungsverfahren ein Lichtbild mit Kopf-
tuch vorgelegt hatte.

Die Bewerberin sah darin eine Benachteiligung aufgrund
ihrer Religion. Der Arbeitgeber berief sich dagegen darauf,
die Bewerberin sei nicht wegen ihres Kopftuchs, sondern
wegen Lucken im Lebenslauf abgelehnt worden. Im Ubri-
gen seien nach einer bei dem Arbeitgeber geltenden Kon-
zernbetriebsvereinbarung Kopfbedeckungen aller Art un-
tersagt. Luftsicherheitsassistentinnen unterlagen als von
der Bundespolizei Beliehene einem staatlichen Neutrali-
tatsgebot. Dies rechtfertige das Verbot, bei der Arbeit ein re-
ligiéses Kopftuch zu tragen. Die Bewerberin klagte auf eine TIPP @

Meine Empfehlung!

Flhlt sich eine Bewerberin bzw. ein Bewerber mit der Ablehnung
aufgrund eines Diskriminierungsmerkmals (z. B. Religion) benach-
teiligt, kann die Person einen Entschadigungsanspruch geltend
machen. Das Gesetz erleichtert ihm insoweit sogar den Vortrag,
als es ausreicht, Indizien flr die Diskriminierung vorzubringen (§
22 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz — AGG).

angemessene Entschadigung und verlangte einen Betrag
von einem Monatsgehalt. Legen Sie fur Ihr Bewerbungsverfahren ganz konkrete, ob-
jektive Kriterien fest, anhand derer Sie Ihre nachvollziehba-

re Entscheidung begriinden konnen.

§ Das Urteil:

Kénnen Sie vor Gericht darlegen, dass es lhnen gerade
nicht auf das Diskriminierungsmerkmal (Religion — Kopf-
tuch) ankam, sondern die Bewerberin an objektiven Fa-
higkeiten (z. B. erforderlicher Berufserfahrung oder No-
ten) scheiterte, hat diese bei ihrer Entschadigungsklage
schlechte Karten.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) erkannte in der Ablehnung
der Bewerberin eine Diskriminierung und sprach ihr ein
Monatsgehalt zu. Eine Tatigkeit als Luftsicherheitsassisten-
tin an der Passagier- und Gepackkontrolle eines Flughafens
durfe grundsatzlich mit einem religiosen Kopftuch erbracht
werden. Lehne der Arbeitgeber eine Bewerbung ab, weil die
Bewerberin ein solches Kopftuch tragt, liege darin eine nicht
gerechtfertigte Benachteiligung aufgrund der Religion.

Will ein Bewerber eine Entschadigung geltend machen, sollten Sie
zudem die folgenden Fristen im Blick haben:

+ Der Anspruch nach § 15 Abs. 2 AGG muss innerhalb einer Frist
von zwei Monaten schriftlich geltend gemacht werden, soweit
tarifvertraglich nicht etwas anderes vereinbart ist.

- Die Frist beginnt im Fall einer Bewerbung oder des beruflichen
Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in sonstigen
Fallen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der
Beschaftigte von der Benachteiligung Kenntnis erlangt.

+ Eine Klage auf Entschadigung nach § 15 AGG muss innerhalb
von drei Monaten, nachdem der Anspruch schriftlich geltend
gemacht worden ist, erhoben werden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
seieine hinreichend konkrete Gefahr fiir ein Schutzgut des
Arbeitgebers erforderlich, um Eingriffe in die Religionsaus-
ubungsfreiheit nach Art. 4 Abs. T und 2 GG zu rechtferti-
gen: Ein Verbot religioser Bekundungen durch das auBere
Erscheinungsbild, das bereits die abstrakte Gefahr einer
Beeintrachtigung der staatlichen Neutralitat ausreichen
lasse, sei im Blick auf die Glaubens- und Bekenntnisfrei-
heit der Arbeitnehmer jedenfalls unangemessen. Es sei
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FRISTLOSE KUNDIGUNG

Fiihrungskraft winkt trotz Umstrukturierung Elternzeitantrage
durch: fristlose Kiindigung unwirksam

Wollen Sie Ihr Unternehmen neu aufstellen, sind Sie oft auf die Kooperation von Mitarbeitern auf Schliisselstellen angewiesen. Das Ver-
halten von Fiihrungskraften unterliegt in solchen Situationen erhéhten Anforderungen. Mitarbeitern zum Sonderkiindigungsschutz zu
verhelfen, kann fiir die Fiihrungskraft selbst zum Kiindigungsgrund werden.

= Der Fall:

Arbeitgeberseite zu schadigen oder ihre Verhandlungsposition
gegenuber den unterstellten Mitarbeitern zu verschlechtern. Im
Die Geschaftsfiihrung eines Chemie- und Pharmaunter- Fall einer Umstrukturierung ist dieser Mal3stab noch gesteigert.
nehmens plante eine Umstrukturierung, in deren Zuge un-
ter anderem die sog. Abteilung Business Consulting (kurz:
BC) aufgel6st werden sollte. Dartiber informierte die Ge-
schaftsfuhrung zunachst nur die Fihrungskrafte, darunter

den Leiter der Abteilung BC.

In diesem Fall kann es namlich zu Interessenkonflikten zwischen
der Arbeitgeberseite und den Arbeitnehmern wegen des Wegfalls
der Arbeitsplatze kommen. In solchen Momenten hat die Fuh-
rungskraft ihr Verhalten zuvorderst an den unternehmerischen

Interessen auszurichten.
In der Folgezeit kam es in der Abteilung BC vermehrt zur @

Bewilligung von Elternzeitantragen durch den Abteilungs- TIPP
leiter. Der Arbeitgeber sah darin eine Methode, um den

Mitarbeitern zu Sonderkiindigungsschutz zu verhelfen. Da
der Abteilungsleiter damit vermeintlich das Unternehmen
schadigen wollte, sprach der Arbeitgeber ihm eine auf3eror-
dentliche Kiindigung aus.

Der Abteilungsleiter wehrte sich dagegen. In seiner Abtei-

Handlungen, wie etwa das Freigeben von Elternzeitantra-
gen, die in einer solchen Situation zu finanziellen Schaden
des Arbeitgebers flihren kénnen, kdnnen daher ,an sich®
geeignet sein, eine Kiindigung zu rechtfertigen.

Wirken Fuhrungskraft und Mitarbeiter dabei sogar mit der

Absicht zu Schadigung des Unternehmens zusammen, ver-
starkt dies das Gewicht der Pflichtverletzung.

lung sei schlicht ein Uberdurchschnittliches Aufkommen
an Elternzeitantragen zu beobachten. Uberdies habe er die
Antrage auch nicht alleine, sondern mit einer anderen Fih-

rungskraft gemeinsam bewilligt. Nicht in jedem Fall lasst sich genau bestimmen, ob eine schwer-

wiegende Pflichtverletzung eine Kiindigung mit Sicherheit tragen
wird.

§ Das Urteil:

Gerade, wenn es um Fihrungskrafte geht, erfordern manche Si-
tuationen entschlossenes Handeln, um groberen Schaden vom
Unternehmen abzuwenden. Im Kiindigungsschutzprozess kann
das teuer werden.

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Diisseldorf gab dem Ab-
teilungsleiter Recht und kassierte die Kiindigung. Wahrend

einer geplanten Umstrukturierung entstiinden fiir Fiih-
rungskrafte zwar gesteigerte Sorgfaltspflichten. Hierzu ge-
hore, dass Elternzeitantrage nicht einfach durchgewunken
werden dirften, wenn die Voraussetzungen fiir eine Ableh-
nungersichtlich seien.

Um eine auRerordentliche Kiindigung zu tragen, mussten
die Bewilligungen aber mit der Absicht zur Schadigung des
Unternehmens erfolgen. Allein der enge zeitliche Zusam-
menhang mit einer Umstrukturierung gentige dafur nicht
(LAG Dusseldorf, Urteil vom 14.05.2025, Az.: 4 SLa 539/24).

g?l Meine Empfehlung!

Nach der Rechtsprechung gelten fiir eine Fiihrungskraft mit Per-
sonalverantwortung im Kontext einer anstehenden Umstruktu-
rierung erhebliche Sorgfaltsanforderungen. Ein Arbeitnehmer mit
Vorgesetztenfunktion hat bereits auf3erhalb einer Umstrukturie-
rung Personalmalinahmen zu unterlassen, die geeignet sind, die

TIPP @

Sind die Aussichten auf Erfolg im Kiindigungsschutzprozess
gering und handelt es sich bei dem Mitarbeiter um einen
leitenden Angestellten mit eigener Einstellungs- und Ent-
lassungsbefugnis, kann § 14 Abs. 2 des Kiindigungsschutz-
gesetzes (KSchG) einen Ausweg bieten.

Danach kann der Arbeitgeber eine gerichtliche Auflésung
gegen Abfindung beantragen, wenn sich im Kiindigungs-
schutz herausstellt, dass eine Kiindigung nicht sozial ge-
rechtfertigt ist. Auf diesem Weg konnen Sie gegen Zah-
lung einer Abfindung vermeiden, dass Fiihrungskrafte auf
Schlisselstellen nach gewonnenem Kiindigungsschutzpro-
zess zuruick an den Arbeitsplatz kommen.

Ein vorsorglich gestellter Auflosungsantrag kann auRBerdem
die Vergleichsbereitschaft erhchen.

c-? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login



Keine einseitige Zuweisung einer geringerwertigen Stelle

Das Weisungsrecht ist fiir Sie als Arbeitgeber das wichtigste arbeitsrechtliche Steuerungsinstrument, um einen reibungslosen Arbeits-
ablauf sicherzustellen und auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu konnen. Einer muss schlieBlich den Hut aufhaben und das sind
Sie als Arbeitgeber oder lhre Angestellten mit Weisungsrechten (Fiihrungskrafte). Doch das Weisungsrecht hat Grenzen. Das musste
auch der Arbeitgeber im folgenden Fall erfahren, als er seine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte degradieren wollte.

= Der Fall:

Eine Arbeitnehmerin war als Sozialarbeiterin in der Stadt-
verwaltung tatig. Sie wurde im Januar 2012 als Gleichstel-
lungsbeauftragte bestellt. Sie war damit auf der Hierar-
chieebene einer Geschaftsbereichsleitung angesiedelt und
direkt dem Blrgermeister unterstellt. Die Entlohnung er-
folgte nach einem Anderungsvertrag und einer Hohergrup-
pierung mit der Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrags flir den
offentlichen Dienst.

Nach der Neuwahl einer Biirgermeisterin kam es zu person-
lichen Spannungen. Die Gleichstellungsbeauftragte wurde
schlieRlich im November 2023 abberufen und im Allgemei-
nen Sozialen Dienst eingesetzt. Hiermit war die Arbeitneh-
merin nicht einverstanden. Die Abberufung sei nicht aus
dienstlichen Griinden erfolgt und daher unzuldssig. Zudem
sei die Zuweisung des neuen Arbeitsplatzes nicht vom Wei-
sungsrecht gedeckt, weil es sich um eine geringerwertige
Tatigkeit gehandelt habe.

§ Das Urteil:

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Diisseldorf gab der Arbeit-
nehmerin Recht. Diese habe das Amt der Gleichstellungs-
beauftragten nicht als Zusatzaufgabe libernommen. Viel-
mehr sei eine eigene Stelle geschaffen worden, auf welche
die Arbeitnehmerin versetzt worden sei. Es lagen eine da-
raus resultierende Hohergruppierung und ein Anderungs-
vertrag vor. Eine Neuzuweisung einer Tatigkeit misse sich
daher an den allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsatzen
messen lassen.

Die hier vorliegende MaRnahme sei unwirksam, weil es sich
bei der neu zugewiesenen Tatigkeit um eine geringerwer-
tige Tatigkeit gehandelt habe. Dies sei vom Weisungsrecht
nicht mehr gedeckt. Der Arbeitgeber musse die Mitarbei-
terin weiterhin als Gleichstellungsbeauftragte und Leiterin
der Stabsstelle beschaftigen (LAG Dusseldorf, Urteil vom
27.01.2026, Az.: 3 SLa 696/24).

Meine Empfehlung!

Nach § 106 Gewerbeordnung (GewO) diirfen Sie als Arbeitgeber
die Arbeit Ihrer Arbeitnehmer im Einzelnen festlegen. Sie kdnnen
die Modalitaten der Arbeit naher festlegen, ebenso wie innerbe-
triebliche Verhaltensregeln, die einen ungestorten Arbeitsablauf

und ein moglichst konfliktfreies Miteinanderauskommen der
Arbeitnehmer gewahrleisten. Mit Hilfe lhres Weisungsrechts kon-
nen Sie vor allem folgende Bereiche naher regeln:

- Art und Ort der Arbeit,

- Zeit der Arbeitsleistung,

- Qualitat der Arbeit,

+ Ordnungsverhalten im Betrieb.

Ihr Recht, die Arbeitspflicht durch Weisungen zu konkretisieren
und die Betriebsordnung nach lhren Vorstellungen zu regeln, be-
steht nicht unbegrenzt. In der Praxis ist hr Weisungsrecht haufig
eingeschrankt, z. B. durch Gesetz, Tarifvertrag, Arbeitsvertrag,
Konkretisierung durch langjahrige tatsachliche Handhabung oder
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats.

Die praktisch haufigsten Einschrankungen des Weisungsrechts
ergeben sich durch Festlegungen im Arbeitsvertrag. Je detaillier-
ter Sie hier Arbeitstatigkeit, -ort bzw. -zeit festgelegt haben, des-
to enger ist Ihr Rahmen fur einseitige Anordnungen. Von engen
Vertragsregelungen konnen Sie sich nur einvernehmlich mit dem
Mitarbeiter oder durch eine Anderungskiindigung I6sen. Das war
auch das Problem im vorliegenden Fall. Der Arbeitsvertrag, die Ein-
gruppierung und die Tatigkeit waren fur die Arbeitnehmerin auf
eine Stabsstellenleiterin ausgerichtet. Daher konnte der Arbeit-
geber ihr nicht einseitig eine geringerwertige Tatigkeit zuweisen.

Musterformulierung: Flexible Arbeitsaufgabe

Wollen Sie sich Ihr Weisungsrecht moglichst offenhalten, sollten
Sie sich die Zuweisung anderer Tatigkeiten im Arbeitsvertrag aus-
dricklich vorbehalten. Anderenfalls kann sich der Arbeitnehmer
darauf berufen, dass er die neue Arbeitsaufgabe nicht erflllen
muss. Mit folgender Musterformulierung sichern Sie sich einen
flexiblen Arbeitseinsatz Ihrer Mitarbeiter: @ g

1. Der Arbeitnehmer wird als ... mit vorerst folgenden
Hauptaufgaben eingestellt: ..

2. Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem Arbeitnehmer aus
betrieblichen Griinden unter Wahrung der Interessen
des Arbeitnehmers eine andere, gleichwertige Tdtigkeit
oder ein anderes Arbeitsgebiet zu lbertragen, soweit
dies den Fahigkeiten und Kenntnissen des Arbeitnehmers
entspricht und diesem zumutbar ist.

3. Dieser Vorbehalt wird auch durch eine lang andauernde
Beschdftigung mit bestimmten Arbeiten nicht gegen-
standslos.

§ (...) Tatigkeit
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Musterformulierung: Flexible Arbeitsaufgabe



§ (...) Tätigkeit



1. Der Arbeitnehmer wird als ..... mit vorerst folgenden Hauptaufgaben eingestellt: ...



2. Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem Arbeitnehmer aus betrieblichen Gründen unter Wahrung der Interessen des Arbeitnehmers eine andere, gleichwertige Tätigkeit oder ein anderes Arbeits-gebiet zu übertragen, soweit dies den Fähigkeiten und Kenntnissen des Arbeitnehmers ent-spricht und diesem zumutbar ist.



3. Dieser Vorbehalt wird auch durch eine lang andauernde Beschäftigung mit bestimmten Arbeiten nicht gegenstandslos.





...							...

(Ort, Datum) 						(Ort, Datum) 





...							...

(Unterschrift Arbeitgeber) 				(Unterschrift Arbeitnehmer)
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Musterformulierung: Flexible Arbeitsaufgabe


»Wettbewerbsverbot: Kein Verzicht allein durch Aufhebungsvertrag*

)

FRAGE

Sehr geehrter Herr Prof. Boemke,

wir fuhren eine Zahnarztpraxis, in der wir bis Ende 2024 eine
Arbeitnehmerin als angestellte Zahnarztin beschaftigten. Der
Arbeitsvertrag enthielt u.a. folgende Regelungen:

§ 15 Konkurrenzschutz

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, nach Beendigung des An-
stellungsverhdltnisses innerhalb von 2 Jahren in einem Umkreis
von 3 km von der Praxis des Arbeitgebers keine zahndrztliche
Tatigkeit in eigener Praxis aufzunehmen. Im Fall der Zuwider-

Ihre Musterformulierung

Vorschrift konnen Sie als Arbeitgeber vor Beendigung des
Dienst-/Arbeitsverhaltnisses durch schriftliche Erklarung auf
das Wettbewerbsverbot mit der Wirkung verzichten, dass Sie
mit Ablauf eines Jahres seit der Erklarung von der Verpflich-
tung zur Zahlung der Entschadigung frei werden.

Der Mitarbeiter verpflichtet sich, 2 Jahre lang (Achtung: ma-
ximal zuldssige Dauer, kiirzerer Zeitraum nattirlich méglich)
nach Beendigung des Arbeitsverhdltnisses nicht ftr eine Fir-
ma, eine Einzelperson oder Gesellschaft tatig zu sein, die zu

§ (...) Nachvertragliches Wettbewerbsverbot

handlung wird eine Vertragsstrafe von € ../. fdllig. Der Arbeit-
geber verpflichtet sich, fiir die Dauer des Verbots jahrlich eine
Entschddigung zu zahlen in Héhe der Hdlfte der vom Arbeit-
nehmer zuletzt bezogenen Verqgiitung, wobei darauf ange-
rechnet wird, was der Arbeitnehmer durch Verwertung seiner
Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben boswillig unterldsst.

dem Betrieb des Arbeitgebers in Wettbewerb steht. Als zu
dem Betrieb des Arbeitgebers in Wettbewerb stehende Unter-
nehmen gelten solche, die ... herstellen oder vertreiben.

Dem Mitarbeiter ist weder eine unselbststindige noch eine
selbststindige Konkurrenztdtigkeit gestattet. Er darf insbe-
sondere kein Arbeitsverhdltnis oder freies Dienstverhdltnis
bei solchen Unternehmen eingehen, die zu dem Arbeitgeber
in Wettbewerb stehen. Der Mitarbeiter darf ebenfalls kein
Konkurrenzunternehmen errichten, erwerben oder sich dar-
an beteiligen.

Das Arbeitsverhaltnis haben wir zum 31.12.2024 einvernehm-
lich beendet. Seit Januar 2025 arbeitet die Zahnarztin in einer
anderen Zahnarztpraxis, die mehr als 3 km von unserer Praxis
entfernt ist. Sie forderte nunmehr die Karenzentschadigung
fur das erste Jahr aus dem Wettbewerbsverbot ein. Wir ha-
ben diese Forderung zurlickgewiesen, da wir davon ausgehen,
dass wir das nachvertragliche Wettbewerbsverbot mit der
Aufhebungsvereinbarung automatisch beendet hatten.

Fiir die Dauer des Wettbewerbsverbots zahlt der Arbeitgeber
dem Mitarbeiter eine Karenzentschddigung. Diese betrdgt
die Hdlfte der von dem Mitarbeiter zuletzt bezogenen ver-
tragsmafigen Vergiitung, zahlbar an den Mitarbeiter in mo-

Liegen wir da falsch? Wenn ja, wie kdnnen wir zukinftig vor- natlichen Raten jeweils am Monatsende.

gehen, damit wir nicht wieder in diese , Falle” tappen? Aufdie Karenzentschddigung wird angerechnet, was der Mit-

arbeiter durch anderweitige Verwertung seiner Arbeitskraft
erwirbt oder zu erwerben boswillig unterldsst, soweit die Ent-
schddigung unter Hinzurechnung dieses Betrages die Hohe
der zuletzt gezogenen vertragsgemdfSen Leistungen um
mehrals 10 % tibersteigt.

)

leider kann ich Ihnen hier keine positive Nachricht Gbermitteln.
Allein die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses Uber einen Aufhe-
bungsvertrag beendet nicht automatisch auch das nachvertrag-
liche Wettbewerbsverbot. Enthalt die Aufhebungsvereinbarung
keinerlei Regelung darliber, besteht dieses ganz normal fort und
verpflichtet Sie naturlich dementsprechend auch zur Zahlung der
Karenzentschadigung, wenn die Voraussetzungen erfillt sind.

ANTWORT

Liebe/r Leser/in,

Fir jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbs-
verbot verpflichtet sich der Mitarbeiter, eine Vertragsstrafe zu
zahlen. Deren Hohe im Einzelfall wird vom Arbeitgeber nach
billigem Ermessen festgesetzt und kann je Monat, in dem
Konkurrenz betrieben wird, bis zu einer vollen monatlichen
Karenzentschddigung betragen. Der Arbeitgeber behdilt sich
vor, einen weitergehenden Schadensersatz geltend zu ma-

Wollen Sie sich der Entschadigungszahlung entziehen, weil Sie chen.

z. B. zu der Erkenntnis gekommen sind, dass ein Wettbewerbsver-
bot gar nicht erforderlich ist, kdnnen Sie z. B. einen der folgenden

beiden Wege gehen: Fragen an die Redaktion

1. Sie vereinbaren mit Ihrem Mitarbeiter, z. B. im Aufhebungs-
vertrag, ausdruicklich, dass Sie beide am nachvertraglichen
Wettbewerbsverbot nicht mehr festhalten wollen.

2. Sieverzichten gem. § 75a Handelsgesetzbuch (HGB) einseitig
auf das nachvertragliche Wettbewerbsverbot. Nach dieser

Sie haben noch Fragen?
Schreiben Sie mir:

erstberatung@arbeitsrechtkompakt.de

C-? Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login 9
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Musterformulierung: Wettbewerbsverbot



§ (...) Nachvertragliches Wettbewerbsverbot



Der Mitarbeiter verpflichtet sich, 2 Jahre lang (Achtung: maximal zulässige Dauer, kürzerer Zeitraum natürlich möglich) nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht für eine Firma, eine Einzelperson oder Gesellschaft tätig zu sein, die zu dem Betrieb des Arbeitgebers in Wettbewerb steht. Als zu dem Betrieb des Arbeitgebers in Wettbewerb stehende Unternehmen gelten solche, die … herstellen oder vertreiben.



Dem Mitarbeiter ist weder eine unselbstständige noch eine selbstständige Konkurrenztätigkeit gestattet. Er darf insbesondere kein Arbeitsverhältnis oder freies Dienstverhältnis bei solchen Unter-nehmen eingehen, die zu dem Arbeitgeber in Wettbewerb stehen. Der Mitarbeiter darf ebenfalls kein Konkurrenzunternehmen errichten, erwerben oder sich dar an beteiligen.



Für die Dauer des Wettbewerbsverbots zahlt der Arbeitgeber dem Mitarbeiter eine Karenzentschä-digung. Diese beträgt die Hälfte der von dem Mitarbeiter zuletzt bezogenen ver tragsmäßigen Vergü-tung, zahlbar an den Mitarbeiter in monatlichen Raten jeweils am Monatsende.



Auf die Karenzentschädigung wird angerechnet, was der Mitarbeiter durch anderweitige Verwertung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt, soweit die Entschädigung unter Hinzurechnung dieses Betrages die Höhe der zuletzt gezogenen vertragsgemäßen Leistungen um mehr als 10 % übersteigt.



Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsverbot verpflichtet sich der Mitarbeiter, eine Vertragsstrafe zu zahlen. Deren Höhe im Einzelfall wird vom Arbeitgeber nach billigem Ermessen festgesetzt und kann je Monat, in dem Konkurrenz betrieben wird, bis zu einer vollen monatlichen Karenzentschädigung betragen. Der Arbeitgeber behält sich vor, einen weitergehenden Schadenser-satz geltend zu machen.





...							...

(Ort, Datum) 						(Ort, Datum) 





...							...

(Unterschrift Arbeitgeber) 				(Unterschrift Arbeitnehmer)
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Musterformuelierung: Wettbewerbsverbot


MITBESTIMMUNG

Betriebsrat kann Einstellung ohne Ausschreibung verhindern

Der Betriebsrat redet insbesondere bei personellen EinzelmaRnahmen, wie Einstellungen, Versetzungen oder Eingruppierungen mit.
Doch der Herr im Hause sind immer noch Sie als Arbeitgeber. Schlieflich kann der Betriebsrat seine Zustimmung zu einer MaRnahme
nicht ohne triftigen Grund verweigern. Diese sind im Betriebsverfassungsgesetz einzeln aufgezahlt. Hierzu gehort auch eine unterblie-
bene oder fehlerhafte interne Ausschreibung, die der Betriebsrat zuvor verlangt hatte.

(= Der Fall:

Bei einem Klinikbetreiber war ein Betriebsrat gewahlt wor-
den. Dieser verlangte, dass alle zu besetzenden Arbeitsplat-
ze zunachst innerhalb des Betriebs auszuschreiben seien.
Dies setzte der Arbeitgeber ab 2019 um.

Bei der Ausschreibung einer Chefarztstelle kam es dann
zum Streit. Der Arbeitgeber entschied sich flir einen bereits
bei ihm beschaftigten Professor und wollte eine Teilverset-
zung aussprechen. Der Betriebsrat verweigerte jedoch die
Zustimmung. Bereits die Stellenausschreibung sei nicht
korrekt erfolgt, weil der Umfang der Arbeitszeit nicht kon-
kret festgelegt worden sei.

Dies sah der Arbeitgeber anders. Der Betriebsrat sei vollum-
fanglich vor der personellen MaRnahme unterrichtet wor-
den. Es bestehe kein Zustimmungsverweigerungsgrund.
Die Ausschreibung habe sich sowohl auf eine Teilzeit- als
auch einer Vollzeitstelle bezogen. Der mogliche Umfang sei
mit den Bewerbern individuell besprochen worden.

§ Das Urteil:

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) ersetzte die verweigerte
Zustimmung des Betriebsrats nicht. Zwar habe der Arbeit-
geber den Betriebsrat ordnungsgemaf? vor der personel-
len EinzelmaRnahme (Versetzung) unterrichtet. Er habe
insbesondere auch Auskunft Uber die Personen und die
Auswirkungen der geplanten MaRnahme gegeben. Die
Zustimmung des Betriebsrats galt aber aufgrund dessen
rechtzeitiger Verweigerung nicht als erteilt.

Der Betriebsrat durfte die Zustimmung verweigern. Es fehl-
te hier an einer ordnungsgemafen innerbetrieblichen Aus-
schreibung. Die erforderlichen Mindestangaben zum Ar-
beitszeitvolumen seien nicht enthalten gewesen. Falls der
zeitliche Zuschnitt erst in den Verhandlungen mit den Be-
werbern vereinbart werden sollte, hatte dies in der Stellen-
ausschreibung kenntlich gemacht werden missen (BAG,
Beschluss vom 23.09.2025, Az.: 1ABR 19/24).

Meine Empfehlung!

Als Arbeitgeber sind Sie nicht generell dazu verpflichtet, offene
Stellen innerbetrieblich auszuschreiben. Diese Pflicht besteht
nur dann, wenn lhr Betriebsrat dies vorab verlangt hatte oder es

mit ihm so vereinbart ist (§ 93 BetrVG). Erfolgt dann keine inter-
ne Ausschreibung, kann Ihr Betriebsrat die Zustimmung zu einer
Neueinstellung verweigern, wenn lhr Unternehmen standig mehr
als zwanzig Arbeitnehmer beschaftigt (§ 99 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG).
Nach der Rechtsprechung sind Sie auch verpflichtet, Stellen, die
mit einem Leiharbeitnehmer besetzt werden sollen, intern auszu-
schreiben. SchlieRlich kommt z. B. auch eine Bewerbung von Ar-
beitnehmern in Betracht, deren befristeter Arbeitsvertrag gerade
auslauft.

TIPP @

Gehen Sie auf Nummer sicher und schreiben Sie bei einem
entsprechenden Verlangen des Betriebsrats immer inner-
betrieblich aus. Die Auswahlentscheidung treffen schlief3-
lichimmer noch Sie.

Die Verweigerung des Betriebsrats zu einer Einstellung kommt
nicht nur bei einer vollstandig unterlassenen internen Ausschrei-
bung in Betracht. Es gentigt schon eine nicht ordnungsgemafe
Ausschreibung. § 93 BetrVG enthalt selbst keine ndheren Vorga-
ben Uber Form und Inhalt einer internen Ausschreibung. Beides
stehtin Ihrem pflichtgemaflRen Ermessen als Arbeitgeber, solange
darlber nicht eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat getroffen
worden ist. Nach dem Zweck von § 93 BetrVG muss die Stellen-
beschreibung aber so formuliert sein, dass sie interessierte Arbeit-
nehmer nicht von einer Bewerbung abhalt. Als Mindestangaben
verlangt eine Ausschreibung deshalb

- die Beschreibung der betreffenden Stelle durch eine jedenfalls
schlagwortartige Bezeichnung der mit ihr verbundenen
Arbeitsaufgaben und

- dervon den Bewerbern erwarteten Qualifikationen.

Dazu gehort regelmaRig auch die Angabe, welches Arbeitszeitvo-
lumen die zu besetzende Stelle umfassen soll. Diese Information
ist typischerweise ein wesentlicher Faktor flr Interessenten, um
eine Entscheidung fiir oder gegen eine Bewerbung zu treffen.

Innerbetriebliche Ausschreibung: Das ist wichtig!

- Die Pflicht zu betriebsinterner Ausschreibung schliel3t die
gleichzeitige 6ffentliche Ausschreibung nicht aus.

- Die Ausschreibungspflicht gilt nicht fir leitende Angestellte.

- Die Ausschreibung sollte eine angemessene Frist (eine Woche
genlgt) fur die Einreichung von Bewerbungen enthalten.

- Besteht die betriebliche Moglichkeit, ist die Stelle auch als Teil-
zeitarbeitsplatz auszuschreiben.
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Live-Webinar zum Thema:

GEHALTSTOPP, STELLENABBAU, UNRUHE IM
TEAM: WIE SIE ALS FUHRUNGSKRAFT SOUVERAN
DURCH SPANNUNGEN MANOVRIEREN

Teamwork ist Uberall gefragt. Aber was, wenn es
@ @ . nicht rundlauft? Was zeichnet einen guten
Teamplayer aus? Erfahren Sie konkrete Praxisbei-
spiele aus angespannten Fuhrungssituationen,
typische Fuhrungsfehler in Krisenzeiten —und wie
Sie mit klarer Kommunikation und Konfliktkom-

2 6 O 3 202 6 petenz wieder Sicherheit und Vertrauen schaffen.
von 1011 Uhr .
Hier kostenlos anmelden.

Donnerstag

IHR EXPERTE: Giinter Stein ist Arbeitgeber, Fihrungskraft und Arbeits-
rechts-Insider. Und wer seine Webinare kennt, der weils: Sowohl! in den
Webinaren als auch in den Newslettern und Beratungsdiensten spricht er
Klartext. Kein Drumherum-Gerede. Kein Sich-Verstecken hinter Juristen-
deutsch. Nur echte Tipps fur Ihre Arbeit als Fuhrungskraft!
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